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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Eine Woche nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2021 neun Differenzen zum
nationalrätlichen Entwurf bei der parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) zur
Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien beschlossen hatte,
befasste sich der Nationalrat erneut mit dem umfangreichen Dossier. Schliesslich nahm
er sieben Änderungen des Ständerats an und strich die zwei übrigen Anpassungen
wieder aus dem Entwurf. 

In den folgenden zwei Punkten hielt der Nationalrat die Differenzen zum Ständerat
aufrecht: 
Erstens wollte eine Kommissionsmehrheit die vom Ständerat eingeführte Bestimmung
für die Einhaltung des Gewässerschutzes streichen. Eine Minderheit Munz (sp, SH)
sprach sich anfänglich dafür aus, an der Version des Ständerats festzuhalten, zog ihr
Anliegen dann aber zugunsten eines Einzelantrages Munz zurück. Dieser orientierte sich
zwar auch grundsätzlich an der Version des Ständerats und wollte den
Gewässerschutzinteressen mehr Gewicht verleihen, jedoch nur für kleinere Anlagen mit
einer Leistung bis zu 1 MW. Munz erklärte im Rat, die Formulierung des Ständerats sei
nicht präzise genug gewesen; es sei nie die Absicht von Antragsteller Roberto Zanetti
(sp, SO) gewesen, die Regelung auf Grosswasserkraftwerke anzuwenden. Dennoch folgte
die grosse Kammer mit 119 zu 69 Stimmen bei 3 Enthaltungen der Kommissionsmehrheit
und strich den Artikel wieder aus dem Gesetz. 
Ebenfalls streichen wollte die Mehrheit der Kommission zweitens die besonderen
Förderungsmassnahmen für die Wintermonate, die der Ständerat in die Vorlage
aufgenommen hatte. Eine Minderheit Egger (gp, TG) schlug stattdessen eine Anpassung
der ständerätlichen Version vor: Bei Wind-, Geothermie- und Fotovolatikanlagen soll
die kritische Produktionsuntergrenze von 40 auf 35 Prozent gesenkt, bei den
Wasserkraftanlagen hingegen von 25 auf 35 Prozent erhöht werden. Erfüllten die
Anlagen die Bedingungen, d.h. produzierten sie 35 Prozent ihrer jährlichen
Stromproduktion in den Wintermonaten, sollen sie künftig von maximal 20 Prozent
zusätzlichen finanziellen Investitionsbeiträgen profitieren können. Minderheitssprecher
Kurt Egger argumentierte, dass damit ein wichtiger Beitrag gegen die
Winterstromknappheit geschaffen werden könne. Die unterschiedlichen Prozentsätze,
wie der Ständerat sie verlangt hatte, seien jedoch nicht gerechtfertigt, weshalb alle
Technologien einen Winterstromanteil von 35 Prozent aufweisen sollen. Auch bei dieser
Abstimmung erteilte die Ratsmehrheit dem Minderheitsanliegen – und damit dem
Ansinnen des Ständerats – mit 109 zu 82 Stimmen eine Abfuhr und schuf damit eine
zweite Differenz zur Schwesterkammer. 

In den übrigen offenen Punkten folgte die grosse Kammer hingegen dem Ständerat und
bereinigte damit die entsprechenden Differenzen:  
So beantragte eine Mehrheit der UREK-NR, dass – wie vom Ständerat vorgesehen –
Investitionsbeiträge im Rahmen von Auktionen nur an neue Fotovoltaikanlagen ab einer
Leistung von 150 kW vergeben werden können, wenn diese die ganze Energie
einspeisen. Eine Minderheit Jauslin (fdp, AG) wollte hingegen – wie ursprünglich auch
die Kommissionsmehrheit – auch separate Auktionen für Anlagen durchführen, die
einen Eigenverbrauch aufweisen und somit nicht die gesamte Energie einspeisen.
Zudem schlug er vor, die entsprechenden Investitionsbeiträge nicht zu deckeln. Mit der
Regelung könnte dem Bundesrat die nötige Freiheit gegeben werden, Versuche mit
Auktionen durchzuführen und Erfahrungen zu sammeln, erklärte Jauslin im Rat. Die
grosse Kammer schloss sich in dieser dritten Frage jedoch mit 110 zu 79 Stimmen dem
Ständerat an. 
Als vierter Punkt befasste sich der Nationalrat mit der vom Ständerat ins Feld geführten
Verlängerung des maximalen Wasserzinses von CHF 110 bis Ende 2030. Die Mehrheit
der Kommission beantragte der grossen Kammer, die Verlängerung zu streichen und
das bestehende Wasserzinsmaximum gemäss bestehendem Gesetz bis Ende 2024 zu
befristen. Der Bundesrat solle in einer separaten Vorlage eine Neufestlegung
vorschlagen, wie dies gesetzlich vorgesehen sei. Eine Minderheit Bulliard-Marbach
(mitte, FR) präferierte hingegen die ständerätliche Version. Die Freiburgerin
argumentierte, dass mit der Verlängerung Planungssicherheit geschaffen werden könne
und ein zeitlicher Gleichstand mit den Fördermassnahmen wünschenswert sei. Zudem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



stelle der Wasserzins für die Bergkantone eine wichtige Einnahmequelle dar: «Damit
sorgen wir für eine kohärente Energiepolitik auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse
und vermeiden Streitereien zwischen Stadt und Land.» Der Nationalrat entschied mit
154 zu 34 Stimmen bei 1 Enthaltung, der Minderheit und somit auch dem Ständerat zu
folgen und das Wasserzinsmaximum bis Ende 2030 zu verlängern. 
Als fünfter und letzter Punkt beantragte eine Minderheit Egger (svp, SG), die
Bestimmungen zur Durchführung von Pilotprojekten zur Entwicklung von innovativen
Technologien, Geschäftsmodellen oder Produkten im Energiesektor aus dem Entwurf zu
streichen. Der St. Galler Minderheitsvertreter verwies im Rat auf die Grundidee dieser
parlamentarischen Initiative, eine Übergangslösung bei der Förderung von
erneuerbaren Energien zu schaffen. Die zusätzlichen Punkte, die in die Vorlage
aufgenommen worden seien, gingen aber über dieses Ziel hinaus und sollten
stattdessen im Mantelerlass diskutiert werden. Der Nationalrat folgte hingegen seiner
Kommissionsmehrheit und gab den Pilotprojekten mit 125 zu 64 Stimmen bei 2
Enthaltungen grünes Licht. 
In den übrigen vier Streitpunkten – bei der Leistungsförderuntergrenze bei der
Wasserkraft von 1 MW, bei der Regelung von nicht verwendeten Mitteln bei der
Grosswasserkraft, bei der Sechs-Monate-Frist sowie bei der Befristung der
Verrechnung von Preisvorteilen – folgte der Nationalrat dem Ständerat stillschweigend
und räumte damit diese Differenzen aus. 1

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im März 2021 reichte Mike Egger (svp, SG) eine Motion zur Vereinfachung des Aufbaus
der Infrastruktur für Wasserstoffmobilität ein.  Egger wies darauf hin, dass die
Verwendung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien einen wichtigen Faktor bei der
Dekarbonisierung des Verkehrs darstellen könne. Heute gelte es allerdings, ein
aufwändiges Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer Wasserstoff-Tankstelle zu
durchlaufen. Es bestehe daher Handlungsbedarf, um den Aufbau eines
flächendeckenden Tankstellennetzes zu erleichtern und zu beschleunigen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er teile die Ansicht, dass die
Verwendung von Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Verkehrs beitragen könne,
weshalb er den Aufbau eines entsprechenden Tankstellennetzes durch Private
begrüsse. Die Genehmigungsverfahren für Wasserstoff-Tankstellen lägen allerdings in
der Kompetenz der Kantone. Der Bundesrat sei im Übrigen daran, in Umsetzung eines
Postulats Candinas (mitte, GR; Po. 20.4709) eine Auslegeordnung zu einer möglichen
zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur der Schweiz zu erstellen. Dabei werde auch
geprüft, ob Handlungsbedarf durch den Bund bestehe. Diese Auslegeordnung wolle er
erst abwarten, bevor er weitere Schritte prüfe. 2

MOTION
DATUM: 18.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Da die Motion Egger (svp, SG) zur Vereinfachung des Aufbaus der Infrastruktur für
Wasserstoffmobilität nicht innert zwei Jahren behandelt worden war, wurde sie im
März 2023 abgeschrieben. SVP-Nationalrat Egger hatte den Bundesrat damit
beauftragen wollen, entsprechende Genehmigungsverfahren zu erleichtern. 3

MOTION
DATUM: 17.03.2023
MARCO ACKERMANN

Umweltschutz

Klimapolitik

Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung
wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
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Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 4
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1) AB NR, 2021, S. 1712 ff.
2) Mo. 21.3272
3) Mo. 21.3272
4) AB NR, 2022, S. 1513 f.; AB NR, 2022, S. 1538 ff.; AB NR, 2022, S. 1699 ff.
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